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Arbeitsbedingungen und Menschenrechte 
 

Ausschluss von Zwangsarbeit 
Es darf keine Zwangsarbeit, Sklavenarbeit oder derart vergleichbare Arbeit eingesetzt werden. Jede Arbeit 
muss freiwillig sein und die Mitarbeitenden müssen jederzeit die Arbeit oder das Beschäftigungsverhältnis 
beenden können. Außerdem darf keine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften, wie etwa psychische 
Härte, sexuelle und persönliche Belästigung stattfinden. 
 
Verbot der Kinderarbeit  
In keiner Phase der Produktion darf Kinderarbeit eingesetzt werden. SAR hält sich an die Empfehlung aus 
den ILO-Konventionen zum Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern zu halten. Demnach soll das 
Alter nicht geringer sein als das Alter, mit dem die allgemeine Schulpflicht endet und in jedem Fall nicht 
unter 15 Jahre. 
 
Faire Entlohnung 
Die den Arbeitskräften gezahlte Vergütung hat sämtlichen anwendbaren Gesetzen zur Entlohnung zu 
entsprechen, wozu z. B. Gesetze zum Mindestlohn oder zu Überstunden gehören. Falls der gesetzliche 
Mindestlohn nicht ausreicht, die Kosten des Lebensunterhalts zu decken, ist der Geschäftspartner 
verpflichtet, ein Entgelt zu zahlen, das die Grundbedürfnisse deckt. Lohnabzüge als Strafmaßnahmen sind 
nicht zulässig. Die Grundlage, nach der Arbeitskräfte entlohnt werden, wird den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern fortlaufend durch eine Lohnabrechnung bekannt gegeben. 
 
Faire Arbeitszeit 
Die Arbeitszeiten müssen den geltenden Gesetzen oder den Branchenstandards entsprechen. 
Überstunden sind nur zulässig, wenn sie auf freiwilliger Basis erbracht werden und 12 Stunden pro Woche 
nicht übersteigen, während den Beschäftigten nach sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen mindestens 
ein freier Tag einzuräumen ist. Die wöchentliche Arbeitszeit darf 48 Stunden nicht regelmäßig 
überschreiten. 
 
Vereinigungsfreiheit 
SAR respektiert das Recht der Arbeitskräfte auf Vereinigungsfreiheit, auf Beitritt zu Gewerkschaften, auf 
Anrufung der Arbeitskräftevertretung oder auf Mitgliedschaft in Betriebsräten in Übereinstimmung mit den 
vor Ort geltenden Gesetzen. Den Arbeitskräften muss es möglich sein, mit der Unternehmensleitung offen 
und ohne Angst vor Repressalien oder Belästigung zu kommunizieren. 
 
Diskriminierungsverbot 
Die Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeglicher Form ist unzulässig. Dies gilt z. B. 
für Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, Rasse, Kaste, Hautfarbe, Behinderung, politischer 
Überzeugung, Herkunft, Religion, Alter, Schwangerschaft oder sexueller Orientierung. Die persönliche 
Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen werden respektiert. 
 
Gesundheitsschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz 
SAR ist für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld verantwortlich. Durch Aufbau und Anwendung 
angemessener Arbeitssicherheitssysteme werden notwendige Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und 
Gesundheitsschäden, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit ergeben können, getroffen. Zudem 
werden die Beschäftigten regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsnormen sowie -
Maßnahmen informiert und geschult. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird der Zugang zu 
Trinkwasser in ausreichender Menge ermöglicht sowie der Zugang zu sauberen sanitären Einrichtungen. 


